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1 Anlass 

Die Flurstücke 283/55, 282/55, 281/55 und 254/55 (teilweise) der Gemarkung Paschwitz, 
Flur 3 in der Gemeinde Doberschütz liegen am südlichen Ortsrand von Paschwitz, südlich 
des Mühlweges. Diese werden im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Doberschütz als geplante gemischte Baufläche ausgewiesen. Derzeit werden die Flächen im 
Plangebiet als Grünland, Garten und Grabeland und Verkehrsbegleitgrün genutzt. 

Für die Gemeinde Doberschütz liegt ein rechtskräftiger Flächennutzungsplan vor (Stand 
22. Juli 2005, in der Fassung der 1. Teilfortschreibung vom 29. April 2010). In diesem ist die 
Fläche als geplante gemischte Baufläche ausgewiesen. 
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Abbildung: Auszug FNP DOBERSCHÜTZ (2005) 

Das westlich angrenzende Flurstück 55/5 ist mit einem Wohngebäude bebaut. Die südlich 
angrenzenden Flurstücke 75/1 und 75/2 werden als Acker und Grünland genutzt. Die im 
Osten angrenzende Fläche des Flurstückes 55/8 wird als Garten- und Grabeland genutzt. Im 
Norden begrenzt der Mühlweg das Plangebiet. Auf der gegenüberliegenden Seite des 
Mühlweges befinden sich Wohnhäuser und Nebengebäude. 

Die Flächen, die in den Innenbereich einbezogen werden sollen (Flurstück 281/55, 282/55, 
283/55 und 254/55 teilweise) werden als Grünland, Garten- und Grabeland und 
Verkehrsbegleitgrün genutzt. Diese Flächen sind durch die Bebauung der gegenüber-
liegenden Straßenseite und durch die Bebauung des westlich gelegenen Flurstücks 55/5 
geprägt. 

Die vorhandene Wohnbebauung nördlich des Mühlweges erstreckt sich entlang des 
gesamten Geltungsbereiches der Satzung. Die Flächen des Geltungsbereiches sind somit 
zwar durch die bauliche Nutzung der angrenzenden Grundstücke geprägt, jedoch 
baurechtlich dem Außenbereich nach § 35 BauGB zuzuordnen. 
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Da die Fläche durch die angrenzende bauliche Nutzung geprägt ist, ist die Satzung gemäß 
§ 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB das geeignete Instrument, die Fläche in den im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil einzubeziehen, um ihre Nutzung für Wohnbebauung zu ermöglichen. 
Die mögliche Bebauung hat sich in den Bestand der vorhandenen angrenzenden 
Einfamilienhäuser einzufügen. Folgende Planungsziele sollen erreicht werden: 

- Möglichkeit der Errichtung von bis zu vier ausschließlich straßenbegleitenden 
Wohngebäuden 

- Nachverdichtung unter Nutzung vorhandener Infrastruktureinrichtungen 
- Einbindung in den vorhandenen Gebäudebestand 

2 Aufstellung und Verfahren 

Gemäß § 34 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung einer Satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 die 
Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 
3 BauGB anzuwenden. Der Entwurf der Satzung wird dementsprechend gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB auf die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt. Die berührten Träger öffentlicher 
Belange werden beteiligt und von der Bürgerbeteiligung in Kenntnis gesetzt. Anschließend 
erfolgt die Abwägung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und der Bürger. 

Verfahrensvermerke, die für die Rechtskraft der Satzung nicht von Belang waren, werden 
aus Gründen der Überfrachtung der Planzeichnung nicht in diese aufgenommen. Hierbei 
wurde folgendes Muster zugrunde gelegt: 

„Verfahren bei der Aufstellung von Bauleitplänen und Satzungen nach dem Baugesetzbuch 
(BauGB)" (Erlass des Innenministeriums Schleswig-Holstein vom 03. Juli 1998). 

Begründung 

Gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauG6 können einzelne Außenbereichsgrundstücke in den im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil einbezogen werden, wenn die einbezogenen Flächen 
durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs geprägt sind. Der Bereich, der 
durch diese Satzung in den Innenbereich gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB einbezogen wird, 
liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu der im Norden und Westen gelegenen vorhandenen 
Wohnnutzungen, so dass seine Prägung durch die bauliche Nutzung des angrenzenden 
Bereiches entsprechend § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB gegeben ist. 

Eine Voraussetzung für die Aufstellung einer Satzung ist entsprechend § 34 Abs. 5 BauGB, 
dass die Satzung mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist. Der 
Geltungsbereich der Satzung schließt sich unmittelbar an die Wohnnutzung am Mühlweg an. 
Die Grenze des Geltungsbereiches der Satzung ergibt sich durch die Verlängerung der 
bestehenden Bebauung des Flurstücks 55/5 in Richtung Osten. Mit der geplanten Bebauung 
wird die westlich des Plangebietes vorhandene Bebauung nach Osten fortgesetzt. Auf der 
gegenüberliegenden Seite des Mühlweges ist ebenfalls bereits Wohnbebauung vorhanden, 
so dass sich die geplante Bebauung an diese anschließt und den Siedlungsrand abrundet. 
Zudem wird die vorhandene Erschließung des Mühlweges ausgenutzt. 

Mit der Satzung werden ausschließlich Wohngebäude und die erforderlichen Nebenanlagen 
baurechtlich zulässig. Dies entspricht der Nutzung der angrenzenden Grundstücke. Der 
Siedlungsrand von Paschwitz wird im Süden um bis zu vier Wohngebäude erweitert und 
abgerundet. Das Vorhaben steht einer geordneten städtebaulichen Entwicklung nicht 
entgegen und ist aus dem genehmigten Flächennutzungsplan entwickelt. 
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Das Maß der baulichen Nutzung bestimmt sich durch die Einordnung in die vorhandene 
Bebauung. Die vorhandenen Wohngebäude am Mühlweg sind ein- bis zweigeschossig, mit 
ausgebautem Dachgeschoss. Um eine Einordnung der künftigen Bebauung in die 
vorhandene Bebauung zu gewährleisten, dürfen die Neubauten die überbaute Grundfläche 
und die Firsthöhe der angrenzenden prägenden Gebäude nicht überschreiten. Als 
Dachformen herrscht das Satteldach vor. Rückwärtig befinden sich untergeordnete 
Nebengebäude meist für Wirtschaftszwecke. Die übrigen Flächen werden als Garten- und 
Grabeland genutzt. 

G21llä(3 REGIONALPLAN WESTSACHSEN (2008) liegt der Ortsteil Paschwitz der Gemeinde 
Doberschütz im Einzugsbereich des Mittelzentrums der Stadt Eilenburg, diese ist in wenigen 
Minuten über die B 87 zu erreichen. Über diese Verbindung ist auch eine schnelle 
Erreichbarkeit des Verdichtungsraumes der Stadt Leipzig gegeben. Dieser Raum ist 
gekennzeichnet durch eine hohe Konzentration von Bevölkerung, Wohn- und Arbeitsstätten, 
Trassen, Anlagen und Einrichtungen der technischen und sozialen Infrastruktur sowie einer 
hohen inneren Verflechtung um das Oberzentrum Leipzig und das Mittelzentrum Eilenburg. 

Dem Ziel des REGIONALPLANES WESTSACHSEN (2008) Z 4.4.1, den Bodenverbrauch auf das 
unabdingbare Maß zu minimieren, wird mit der Festsetzung einer maximal zu versiegelnden 
Fläche pro Grundstück von 350 mz Rechnung getragen. Desweiteren wird der 
Bodenverbrauch durch die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur des Mühlweges minimiert. 

G@I71äß ZI21 5.1.4 d2S LANDESENTWICKLUNGSPLANES SACHSEN (2003) ISt del' AbCUfldUng Und 
maßvollen Erweiterung des Siedlungskörpers Vorrang vor der Neuausweisung größerer 
Baugebiete einzuräumen. 

Mit der Einbeziehung der unbebauten Grundstücke am Mühlweg kann die vorhandene 
Erschließung des Mühlweges ausgenutzt und eine vorhandene Lücke der Wohnbebauung 
geschlossen werden ohne eine weitere Zersiedelung der Landschaft vorzunehmen, was im 
Einklang mit dem REGIONALPLAN WESTSACHSEN (2008) und dem Ziel 5.1.4 des 
LANDESENTWICKLUNGSPLANES SACHSEN (2003) steht, wonach der Abrundung und maßvollen 
Erweiterung des Siedlungskörpers Vorrang vor der Neuausweisung größerer Baugebiete 
einzuräumen ist. 
Durch die begrenzte Anzahl von maximal vier zusätzlich errichtbaren Wohngebäuden ist die 
Planung unbedeutend für das Verhältnis von demografischer Entwicklung und 
Baugebietsausweisung für den Ortsteil Paschwitz der Gemeinde Doberschütz. Der Standort 
dient der Sicherung der Eigenentwicklung des Ortsteils. 

Da für die Einbeziehung der beplanten Fläche in den Innenbereich und die Möglichkeit der 
Errichtung von bis zu vier zusätzlichen Wohngebäuden keine UVP-Pflicht besteht und keine 
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB 
genannten Schutzgüter erkennbar sind, ist die Satzung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB das 
geeignete Instrument zur Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
geplante Nutzung. 

4 Erschließung 

Abwasser 

Ab dem 2. Halbjahr 2011 ist die Verbindung zur Kläranlage Hainichen des AZV „Mittlere 
Mulde" hergestellt, so dass die Schmutzwassereinleitung im Mühlweg möglich ist. Damit ist 
der Anschluss des Geltungsbereiches an das Schmutzwassernetz möglich. 
Der Ortsteil Paschwitz ist an das zentrale Schmutzwasserentsorgungssystem des 
Abwasserzweckverbandes „Mittlere Mulde" angeschlossen. 

BÜRO KNOBLICH Seite 5 



Gemeinde Doberschütz Ergänzungssatzung „Ortsteil Paschwitz Mühlweg" 
Breite Straße 17 Gemeinde Doberschütz 
04838 Doberschütz 04/2011 

Niederschlaaswasser 

Um die Eingriffe in das Schutzgut Wasser zu minimieren, ist festgesetzt, dass das Nieder-
schlagswasser auf dem Grundstück zu sammeln und der Brauchwassernutzung zuzuführen 
bzw. zu versickern oder zu verdunsten ist. 

Zum Nachweis der Versickerungsfähigkeit des Untergrundes ist dabei das Arbeitsblatt DWA-
A 138 zu beachten. Es wird an dieser Stelle auch empfohlen, die standortkonkrete 
Baugrunduntersuchung mit einer hydrogeologische Untersuchung (Nachweis der 
Versickerungsfähigkeit des Untergrundes) zu kombinieren. 

Trinkwasser 

Die Versorgung mit Trinkwasser erfolgt über den Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen, 
Winkelstraße 1, 04838 Eilenburg. Weitere Angaben zur Trinkwassererschließung erfolgen 
nach der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 

Löschwasser 

Die Bereitstellung von Löschwasser erfolgt durch einen Löschwasserbrunnen auf der 
Sprottaer Landstraße in höher der Kirche auf des Ortsteils Paschwitz. 

Energie 

Der Anschluss der geplanten Wohnhäuser an die Energieversorgung ist grundsätzlich über 
die envia -Mitteldeutsche Energie AG, Friedrich-Ebert-Straße 26, 04410 Markkleeberg, 
möglich. 

Telekommunikation 

Im Satzungsgebiet sind Telekommunikationsanlagen der Deutschen Telekom vorhanden. 

Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung liegt in der Zuständigkeit des Landkreises Nordsachsen. Auf den 
Grundstücken ist genügend Standfläche für das Aufstellen der Restabfall- und 
Wertstoffbehälter zu schaffen. 
Des Weiteren wird auf die geltende Satzung über die öffentliche Abfallentsorgung im 
Landkreis Nordsachsen (Abfallwirtschaftssatzung - AWS) für das Teilgebiet des ehemaligen 
Landkreises Delitzsch und die bestehende Anschlusspflicht an die öffentliche 
Abfallentsorgung des Landkreises für hausmüllähnliche Abfälle hingewiesen. 

Altlasten 

Der Vorhabenbereich ist nach dem im Landratsamt Nordsachsen vorliegenden Stand nicht 
im Sächsischen Altlastenkataster erfasst. 
Auch darüber hinaus liegen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Anhaltspunkte für eine 
schädliche Bodenveränderung/Altlast i.S. des § 9 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 3 bis 6 BBodSchG 
vor. 
Bei den Erdarbeiten sind die einschlägigen Bestimmungen beim Fund von Waffen, 
Waffenteilen, Munition und Sprengkörpern zu beachten. 
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Zuwequnq 

Das Plangebiet liegt direkt am Mühlweg und ist über diesen erschlossen. Die Anlage eines 
gesonderten öffentlichen Gehweges entlang des Mühlweges ist nicht vorgesehen. Bei der 
Herstellung und Nutzung der Grundstückszufahrten ist sicherzustellen, dass der Abfluss des 
Straßenoberflächenwassers gewährleistet bleibt. 

5 Immissionsschutz 

Im Süden grenzen Grünland und Acker an das Plangebiet. Die westlich und nördlich sowie 
östlich angrenzende Nutzungsstruktur entspricht der Widmung des Flächennutzungsplanes 
als Wohnbaufläche. 

Das Gebiet der Satzung liegt unmittelbar am Mühlweg. Beeinträchtigungen der geplanten 
Wohnnutzung durch Straßenverkehrslärm können wegen der geringen Verkehrsbelegung 
des Mühlweges als gering eingeschätzt werden. 

6 Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich der Satzung sind keine Denkmale bekannt. 

Der Geltungsbereich der Satzung befindet 
die daraus resultierenden Anforderunge 
„Hinweise" der Begründung enthalten. 

7 Umweltschutz 

sich in einem archäologischen Relevanzbereich, 
n an zukünftige Bauvorhaben sind im Punkt 

Gemäß § 34 Abs. 5 i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB ist der Satzung eine Begründung mit den 
Angaben entsprechend § 2a Satz 2 Nr. 1 BauGB (Ziele, Zwecke und wesentliche 
Auswirkungen der Satzung) beizufügen. Von einer Umweltprüfung und einem Umweltbericht 
wird demnach abgesehen. 

Nachfolgend werden die möglichen Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft dargestellt. 

Schutzgüter im Bestand 

:.•-

Gemäß Stellungnahme des LfULG vom 19.05.2011, ist regionalgeologisch im 
Planungsgebiet oberflächennah elsterkaltzeitlicher Sand und Kies, häufig mit Schollen aus 
frühpleistozänem bis frühelsterglazialem Material; z.T. unter gering mächtiger 
saalekaltzeitlicher Bedeckung verbreitet. Darunter folgt eine Wechsellagerung aus 
Geschiebemergel sowie glazifluviatilem Sand, Kies, Schlurf und Ton. Der tiefere Untergrund 
wird einheitlich von Tertiärablagerungen (Tone/Schluffe/Sande/Kiese/Braunkohle) gebildet. 
In Abhängigkeit der Nutzungsgeschichte kann das Planungsgebiet bereichsweise 
unterschiedlich stark anthropogen überprägt worden sein, so dass dort oberflächennah 
inhomogene Auffüllungsböden mit wechselnder Mächtigkeit und Zusammensetzung zu 
erwarten sind. 
Derzeit werden die Flurstücke 281/55 und 282/55 als Grünland, Flurstück 283/55 als Garten 
und Grabeland und Flurstück 254/55 als Verkehrsbegleitgrün genutzt. 
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Gemäß § 1 BBodSchG sollen bei Einwirkung auf den Boden Beeinträchtigungen so weit wie 
möglich vermieden werden. Jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich gemäß § 4 Abs. 1 
BBodSchG so zu verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen 
werden. Bodenversiegelungen sind gemäß § 1 a BauGB auf das notwendige Maß zu 
begrenzen. Die Verminderungsmaßnahmen bezüglich der Versiegelung des Bodens und die 
Kompensationsmaßnahmen der Eingriffe sind zu realisieren. 
Baubedingte Bodenbelastungen (z.B. Verdichtungen, Erosion, Durchmischung mit 
Fremdstoffen) müssen auf das den Umständen entsprechende notwendige Maß beschränkt 
bleiben (§ 7 Abs. 1 SächsABG). 

Wasser 

Im Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer. Das Plangebiet liegt in keiner 
Trinkwasserschutzzone. 

Klimatisch ist das Gebiet der Satzung vom Übergang der Siedlung zu den angrenzenden 
Acker- und Grönlandflächen geprägt. Diese haben eine Funktion als Kalt-
luftentstehungsfläche. Das Satzungsgebiet grenzt unmittelbar an die vorhandene Bebauung 
an, so dass es im nördlichen Randbereich auch unter dem Einfluss der von der Versiegelung 
und Bebauung ausgehenden Erwärmung steht. 

Biotope, Tiere, Pflanzen 

Der Geltungsbereich wird ausschließlich als Grünland, Garten und Grabeland und 
Verkehrsbegleitgrün genutzt. An der östlichen Grenze des Flurstücks 281/55 und des 
Flurstücks 283/55 befinden sich Feldgehölze. 

Die südlich angrenzenden Flächen werden als Acker und Grünland genutzt. 

Nördlich des Mühlweges sowie westlich des Plangebietes schließen sich Wohngrundstücke 
an, die bebaut sind. Die Freiflächen der Wohngrundstücke werden gärtnerisch bzw. als 
Grünland genutzt. Die in den Gärten befindlichen Gehölze sind vorwiegend Feld-, Zier- bzw. 
Nadelgehölze. 

Die Lage am Siedlungsrand lässt grundsätzlich erwarten, dass angepasste Arten der 
Siedlungsbiotope und der Grönlandflächen wie Vögel, Kleinsäuger und Insekten das Gebiet 
zumindest als Nahrungshabitat nutzen. 

Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild ist durch den Übergang der Siedlung vom Grünland zum offenen Acker 
gekennzeichnet. Der Ortsrand im Plangebiet wird als gering eingegrünt bewertet. Die 
Gehölze des Flurstücks 55/8 und 75/8 sowie dem westlich gelegenen Flurstück 55/5 
bereichern das Ortsbild dennoch. 

Schutzgebiete nach Naturschutzrecht 

Im Plangebiet und dessen unmittelbarer Umgebung befinden sich keine Schutzgebiete des 
Naturschutzrechtes. 
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Schutzgebiete des Europäischen Netzes Natura 2000 sind von der künftigen Bebauung nicht 
betroffen. Nordwestlich des Satzungsgebietes etwa in 1,3 km Entfernung befindet sich das 
Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Dübener Heide". Wegen der großen Entfernungen und der 
zwischen dem Schutzgebiet und dem Plangebiet befindlichen bebauten Siedlung sind keine 
Beeinträchtigungen durch die Errichtung der bis zu vier geplanten Wohnhäuser zu erwarten. 

Auswirkungen des Vorhabens 

Die Flächen, die neu bebaut werden können, werden gegenwärtig als Grünland, Garten- und 
Grabeland und Verkehrsbegleitgrün genutzt. 

Bei Umsetzung der maximal zulässigen Bebauung können bis zu vier Einfamilienhäuser 
einschließlich Nebengebäude mit einer maximalen Grundfläche von jeweils 350 mZ 
entstehen. Insgesamt können somit bis zu 1.400 mZ Boden versiegelt werden. Diese 
Überbauung ist als Eingriff in Natur und Landschaft zu betrachten. 

Boden 

Auf den neu versiegelten Flächen von maximal 1.400 m2 Gesamtgröße entfallen die 
natürlichen Bodenfunktionen vollständig. Der natürlich gewachsene Boden, seine Puffer- und 
Speicherfunktion, die Grundwasserneubildungsfunktion und der Lebensraum für Boden-
bewohnende Arten gehen verloren. Daher werden diese Beeinträchtigungen als erheblich 
eingeschätzt. 

Wasser 

Weiterhin entfällt durch die mögliche Überbauung von maximal 1.400 m2 auch die Funktion 
der Grundwasserneubildung auf diesen Flächen, was eine erhebliche Beeinträchtigung und 
damit ein Eingriff in das Schutzgut Wasser bedeuten. 

Klima 

Für das Schutzgut Klima ist durch die geplante Bebauung nur von einer sehr geringfügigen 
Beeinträchtigung auszugehen. Grundsätzlich bedeutet die Versiegelung von Flächen eine 
Einschränkung der Verdunstung und der Transpiration von Pflanzen, was zu einer 
Erwärmung des Mikroklimas führen kann. Diese Erwärmung wird sich auf die unmittelbar 
neu bebauten Bereiche beschränken. Da südlich des Plangebietes weiträumig Acker- und 
Grönlandflächen vorhanden sind, denen die Funktion der Kaltluftentstehung zukommt, kann 
die geringfügige Erwärmung durch die angrenzenden Flächen ausgeglichen werden. 

Biotope, Tiere, Pflanzen 

Die Überbauung führt zum Verlust von insgesamt 1.400 m2 Grünland bzw. Garten- und 
Grabelandes. Der Verlust bedeutet einen Eingriff in die Schutzgüter Biotope, Tiere und 
Pflanzen, wenn gleich der ökologische Wert des Grünlandes sowie des Garten und 
Grabelandes nur als gering eingestuft wird. Das Grünland, Garten und Grabeland gehen 
grundsätzlich als Lebensraum verloren. Es ist davon auszugehen, dass die nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen zu Wiesen bzw. gärtnerisch genutzten Flächen mit 
Gehölzen und Hecken entwickeln werden. Damit entstehen wieder Lebensräume für Flora 
und Fauna, so dass die Verluste des Grünlandes und des Garten- und Grabelandes durch 
die Umwandlung zu Wiesen und Gärten mit Gehölzen und Hecken nicht als erheblich 
bewertet werden. 
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Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild wird durch die Errichtung von bis zu vier Wohngebäuden einschließlich 
Nebenanlagen am Ortsrand verändert. Der Siedlungsrand wird nach Süden verlagert. Der 
Ortsrand ist gegenwärtig kaum eingegrünt. Die geplante Bebauung fügt sich in die 
angrenzende vorhandene Bebauung ein, so dass das Landschaftsbild nur geringfügig 
verändert wird. 

Vermeidunas-. Verminderunas- und Schutzmaßnahmen 

Zum Schutz des Bodens und zum sparsamen Umgang mit ihm wird eine Teilversiegelung für 
Flächen empfohlen, deren Versiegelung nicht zwingend erforderlich ist. Der 
Versiegelungsgrad sollte hierbei maximal 50 %des gewachsenen Bodens betragen. Solche 
Flächen sind beispielsweise Zufahrten und Zuwegungen innerhalb der Grundstückes sowie 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge. 
Ferner sind die baulich nicht in Anspruch genommenen Flächen innerhalb des Bau-
vorhabens vom Baubetrieb freizuhalten, um die Böden vor Kontamination und sonstiger 
Devastierung im Rahmen § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB zu schützen. Auch Bodenbelastungen 
(z.B. Verdichtung und Durchmischung von Böden mit Fremdstoffen) sind auszuschließen 
und die unvermeidlichen Bodenbelastungen auf das den Umständen entsprechende Maß zu 
beschränken sowie nach Beendigung der Baumaßnahmen zu beseitigen. Ebenso sind 
Bodenbelastungen, die durch die Lagerung von Bau- und Betriebsstoffen verursacht werden 
können, durch geeignete Schutzvorkehrungen auszuschließen (z.B. sachgemäße Behälter, 
Folienunterlagen, Schutz vor Auswaschung). 

Die DIN 18 300 „Erdarbeiten", DIN 18 915 „Bodenarbeiten" und die DIN 18 920 „Schutz von 
Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" sind einzuhalten. 

Das zur Verfüllung von Baugruben bzw. zur Geländeregulierung vorgesehene Material muss 
den Prüf- und Vorsorgewerten der BBodSchV, Anlage 2, hinsichtlich der beabsichtigten 
Nachnutzung entsprechen und hat kontaminationsfrei zu sein. Entsprechend ist die DIN 19 
731 (Ausgabe 5/98) „Verwertung von Bodenmaterial" zu beachten. 

Es wird auch aus der Sicht des Bodenschutzes empfohlen, das Niederschlagswasser —
sofern es die hydrogeologischen Verhältnisse zulassen —auf dem Grundstück zu versickern 
oder in Zisternen zu sammeln und als Brauchwasser zu verwenden. 

Kompensation der Eingriffe 

Im Geltungsbereich der Satzung stehen keine Flächen zur Entsiegelung zur Verfügung, um 
die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden und Wasser durch Entsiegelung aus-
zugleichen. Aus diesem Grund wurden andere Kompensationsmaßnahmen vorgesehen. 
Dabei wurde Wert darauf gelegt, die Kompensation in räumlicher Nähe zum Eingriffsort zu 
erbringen, um die beeinträchtigten Werte und Funktionen ortsnah zu kompensieren. Die 
Kompensationsmaßnahmen sollen vorzugsweise auf dem eigenen Grundstück 
beziehungsweise auf Flächen der Kommune umgesetzt werden. 

Zur Kompensation der Eingriffe sollen je angefangene 25 m2 Neuversiegelung zwei 
standortgerechte heimische Laubbäume (Qualität mindestens H, 2xv, StU 12-14) oder 
22,5 m2 Laubstrauchhecke (1 Stück pro 2,25 mZ) auf dem Baugrundstück gepflanzt werden. 
Weiterhin sind die nicht überbaubaren Grundstücksflächen gärtnerisch anzulegen oder mit 
Wiesen zu begrünen. 
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Die Kompensationsmaßnahmen sehen den Umfang der Pflanzung in Abhängigkeit vom 
Umfang der Bebauung vor. Durch diese Festsetzung wird ein Anreiz zur Vermeidung von 
Eingriffen gegeben, da mit geringerem Umfang der Bebauung auch ein geringerer Umfang 
an Bepflanzung erforderlich ist. Damit wird § 1 a Abs. 2 BauGB umgesetzt, nach dem mit 
Grund und Boden sparsam umgegangen werden soll. Die Pflanzungen sind spätestens eine 
Vegetationsperiode nach Bezugsfertigkeit des jeweiligen Wohngebäudes zu realisieren. 
Die Maßnahmen sind als Kompensation für die beeinträchtigten Werte und Funktionen des 
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes geeignet, weil sie das Bodengefüge verbessern 
und einen neuen Lebensraum für zahlreiche Tierarten darstellen. Gehölze speichern Wasser 
und binden Luftschadstoffe. Durch die Gehölzpflanzung werden die Eingriffe in die 
Schutzgüter Boden, Wasser, Biotope, Flora und Fauna kompensiert. Die Bepflanzung mit 
Bäumen bzw. mit Hecke dient der landschaftsgerechten Einbindung der bis zu vier neuen 
Wohngebäude. 
Als Arten heimischer standortgerechter Gehölze sind z.B. folgende zu verwenden: 

Tab. 1: Empfehlung für zu verwendende Baumarten bei Gehölzpflanzungen 

Deutscher Name Botanischer Name 

Birke Betula pendula 

Eberesche Sorbus aucuparia 

Haselnuss Corylus avellana 

Schlehe Prunus spinosa 

Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna 

Stieleiche Quercus robur 

Silberweide Salix alba 

Eberesche Sorbus aucuparia 

Eisbeere Sorbus torminalis 

Winter-Linde Tilia cordata 

Sommer-Linde Tilia platyphyllos 

Feld-Ahorn Acer campestre 

Kornelkirsche Cornus mas 

Tab. 2: Empfehlung für zu verwendende Straucharten bei Gehölzpflanzungen 

Deutscher Name Botanischer Name 

Roter Hartriegel Cornus sanguinea 

Gemeine Hasel Corylus avellana 

Zweigriffiger Weißdorn Crataegus laevigata 

Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 

Heckenrose Rosa corymbifera 

Lederrose Rosa caesia 

Weinrose Rosa rubiginosa 

Hundsrose Rosa caning 

Gemeiner Schneeball Viburnum opulus 

ökologische Bilanz 

Tab. 3: Flächenbilanz 
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Nutzung/Biotoptypen Bestand 
in mz 

Planung 
in m2

Grünland 1.216 m2 0 mZ 
Garten- und Grabeland 737 mZ 913 m2
Verkehrsbegleitgrün 425 m2 425 m2
Bebauung 0 mZ 1.400 m2
Geltungsbereich 2.378 m2 2.378 mz 

Durch das Vorhaben kommt es zu Eingriffen in die Schutzgüter Boden, Wasser und Biotope 
durch eine mögliche neue Bebauung auf ca. 1.400 m2. Die zur Kompensation vorgesehenen 
Gehölzpflanzungen von je zwei standortgerecht heimischen Bäumen oder 22,5 m2
Laubstrauchhecke (Pflanzdichte 1 Stück je 2.25 m2) je angefangener 25 m2 Neuversiegelung 
schaffen eine mit Gehölzen (Baumkronen) bedeckte Fläche von 1.260 m2. Die vorgesehenen 
Gehölzpflanzungen sind geeignet, die Eingriffe in die Schutzgüter zu kompensieren und das 
Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederherzustellen. 

Wiesen, Gehölze und Hecken sind durch eine ganzjährige Bodenbedeckung 
gekennzeichnet, die der Wasserspeicherung dient und den Bodenwasserhaushalt ver-
bessert. Im Vergleich zur jetzigen Nutzung als Grünland verbessern die Gehölze das 
Bodengefüge und fördert die Besiedelung mit Bodenlebewesen. 

Der Umfang des Kompensationsverhältnisses wird unter Anwendung der Handlungs-
empfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachen überprüft 
(SMUL, 2009, vgl. Anlage 1). 

Trotz des rechnerischen Nachweises des Kompensationsumfanges ist die funktionale 
Abwertung des Bodens infolge der Versiegelung nicht vollständig durch die Anlage von 
Garten und Grabeland bzw. Grünland kompensierbar, so dass darüber hinaus 
Gehölzpflanzungen als Kompensationsmaßnahme vorgesehen werden, um alle beeinträch-
tigten Werte und Funktionen des Naturhaushaltes wiederherzustellen. 

Durch die anzulegenden Feldhecken- bzw. Gehölzpflanzungen auf insgesamt 1.260 m2 wird 
eine naturschutzfachliche Aufwertung erfolgen. Die festgesetzten Kompensationsmaß-
nahmen sind quantitativ und qualitativ ausreichend, um die Eingriffe zu kompensieren. Nach 
Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen verbleiben keine Beeinträchtigungen für die 
Schutzgüter des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild ist landschaftsgerecht wieder 
hergestellt. 

8 Fazit 

Die Schaffung von bis zu vier Bauplätzen auf den Flurstücken 281/55, 282/55, 283/55 der 
Gemarkung Paschwitz durch Einbeziehung der der genannten Flurstücke sowie des 
Flurstücks 245/55 in den Innenbereich gem. § 34 Abs. 1 BauGB ist mit der städtebaulichen 
Entwicklung des Ortsteils Paschwitz der Gemeinde Doberschütz vereinbar. Die Fläche ist 
bereits im Flächennutzungsplan als geplante gemischte Baufläche ausgewiesen. 

Die Siedlungserweiterung beschränkt sich auf vier Flurstücke (Flurstück 281/55, 282/55, 
283/55 und 254/55 teilweise), auf denen insgesamt bis zu vier Wohngebäude mit 
dazugehörigen Nebenanlagen errichtet werden können. Die Erschließung ist gegeben bzw. 
kann hergestellt werden. 

Die zusätzliche Errichtung von bis zu vier Einfamilienhäusern mit einer überbaubaren 
Grundfläche von insgesamt 1.400 mZ begründet weder die Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umwelt-
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verträglichkeitsprüfung, noch nach Landesrecht (SächsUVPG). Mögliche Beeinträchtigungen 
der Schutzgüter können auf dem Baugrundstück ausgeglichen werden. 

Die Voraussetzungen für die Aufstellung der Satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB sind 
damit vollständig erfüllt. 

9 Hinweise 

Abfallrecht/Bodenschutz 
Bei der Baumaßnahme anfallende Abfälle (Bodenaushub usw.) sind in erster Linie nach 
§ 4 Abs. 1 Satz 2 a des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) vom 27. 
September 1994 in der derzeit gültigen Fassung ordnungsgemäß zu verwerten. Bei der 
Verwertung ist zu beachten, dass das Material kontaminationsfrei (schadstofffrei) ist. 
Die Pflicht zur Verwertung von Abfällen ist einzuhalten, soweit dies technisch möglich und 
wirtschaftlich zumutbar ist (§ 5 Abs. 4 KrW-/AbfG). Entsprechend § 5 Abs. 2 KrW-/AbfG 
besteht eine Pflicht zur (stofflichen) Verwertung von Bodenaushub. Bodenaushub ist 
vorrangig am Entstehungsort entsprechend dem natürlichen Bodenprofil wieder einzubauen 
bzw. einer sinnvollen Wiederverwertung zuzuführen. Nicht selbst verwertbarer Bodenaushub 
ist anderweitig gemäß § 5 KrW-/AbfG einer stofflichen Verwertung zuzuführen. 
Kontaminierte (schadstoffhaltige) Abfälle und Materialien sind getrennt von den anderen 
Abfällen, die nicht verwertet werden, dauerhaft von der Kreislaufwirtschaft auszuschließen 
und zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit ordnungsgemäß und nachweislich nach den 
Vorschriften des KrW-/AbfG auf den dafür vorgesehenen Anlagen zu beseitigen. 

Bei sich im Rahmen der Bauvorbereitung und Bauausführung ergebenden Hinweisen auf 
schädliche Bodenverunreinigungen i.S. des § 2 Abs. 3 BBodSchG (Bundes-Boden-
schutzgesetz vom 17.03.1998) z.B. Altlasten relevante Sachverhalte, wie organoleptische 
Auffälligkeiten, Abfall u.ä., besteht für den Grundstückseigentümer und Inhaber der 
tatsächlichen Gewalt gemäß § 4 Abs. 2 BBodSchG die Pflicht, Maßnahmen zur Abwehr der 
davon drohenden schädlichen Bodenveränderung zu ergreifen. 
Nach § 15 Abs. 1 und 3 BBodSchG i.V.m. § 10 Abs. 2 SächsABG (Sächsisches 
Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz i.d.F vom 01.07.1999) sind bekannt gewordene 
oder verursachte schädliche Bodenverunreinigungen oder Altlasten unverzüglich der für die 
Überwachung zuständigen Behörde (Umweltamt) mitzuteilen. 

Baugrund 

Werden im Rahmen der weiteren Planung Untersuchungen mit geologischem Belang (z.B. 
Baugrundgutachten/Hydrogeologische Gutachten) durchgeführt, bitten wir die Gemeinde 
Doberschütz uns die Ergebnisse zur Verfügung zu stellen und weisen in diesem 
Zusammenhang auf § 11 (Geowissenschaftliche Landesaufnahme) des Sächsischen 
Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes (SächsABG) vom 20. Mai 1999 hin. Sofern für 
die o.g. Untersuchungen Bohrungen niedergebracht werden, besteht eine Bohranzeige- und 
Bohrergebnismitteilungspflicht gegenüber der Abteilung 10 (Geologie) des LfULG. 
Zum Nachweis der Versickerungsfähigkeit des Untergrundes ist dabei das Arbeitsblatt DWA-
A 138 zu beachten. 

Es wird an dieser Stelle auch empfohlen, die standortkonkrete Baugrunduntersuchung mit 
der o.g. erforderlichen hydrogeologischen Untersuchung zu kombinieren. 

Denkmalschutz 
Nach § 14 SächsDSchG bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, wer 
Erdarbeiten an einer Stelle ausführen will, von der bekannt oder den Umständen nach zu 
vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. Das Landesamt für Archäologie in 
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Dresden ist bei Einzelbauvorhaben mindestens drei Wochen vor Baubeginn zu informieren. 
Die Genehmigungspflicht ergibt sich aus § 14 SächsDSchG. 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 20 SächsDSchG Funde, bei denen anzunehmen 
ist, dass es sich um Kulturdenkmale handelt, unverzüglich der unteren Denkmal-
schutzbehörde des Landratsamtes Muldentalkreis oder dem Landesamt für Archäologie 
anzuzeigen sind. Die Funde sind inzwischen vor weiteren Zerstörungen zu sichern. Dafür 
sind der Fund und die Fundstelle bis zum Ablauf des vierten Tages nach der Anzeige in 
unverändertem Zustand zu erhalten und zu sichern, sofern nicht die zuständige 
Landesbehörde (Landesamt für Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte, Zur 
Wetterwarte 7, 01109 Dresden) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. 

Anzeigepflichtig sind der Entdecker, der Eigentümer und der Besitzer des Grundstückes 
sowie der Leiter der Arbeiten, bei denen die Sache entdeckt wurde. Nimmt der Finder an den 
Arbeiten, die zu einem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird 
er durch die Anzeige an den Leiter oder Unternehmer der Arbeiten befreit. 

Die Melde- und Sicherungspflicht von Funden ist in die Planungsunterlagen und Aus-
führungsdokumente zu übernehmen; die bauausführenden Firmen sind darauf hinzuweisen. 

Energie 
Werden durch Baumaßnahmen Umverlegungen der Anlagen notwendig, so sind die Kosten 
dafür vom Veranlasser zu übernehmen, soweit keine anderen Regelungen Anwendung 
finden. Ein entsprechender Antrag ist frühestmöglich an unser Servicecenter Bad Düben, 
Schwarzbachgrund 4, 04849 Bad Düben zu stellen. Dies betrifft auch erforderliche 
Veränderungen der Tiefenlagen der Kabel. 

Zu beachten ist, dass zur Einleitung von Maßnahmen hinsichtlich Planung und Errichtung 
des Versorgungsnetzes ein offizieller Antrag auf Versorgung vorliegen muss, der bewirkt, 
dass es zu einem Angebot der vom Antragsteller zu übernehmenden Kosten kommt. 
Hierzu wenden Sie sich bitte an den Netzvertrieb, Friedrich-Ebert-Straße 26,04416 
Markkleeberg. 

Die geplanten Trassen sind im öffentlichen Verkehrsraum in den schwächer befestigten 
Flächen (Fuß- und Radwege oder Grünstreifen) einzuordnen. Dabei ist die DIN 1998 
"Unterbringung von Leitungen und Anlagen in öffentlichen Flächen" zu beachten. Die envia 
Mitteldeutsche Energie AG beansprucht eine Trassenbreite von 0,80 m. Die geplanten 
Trassen und Standorte mit den dazugehörigen Schutzstreifen sind in den Bebauungsplan 
aufzunehmen und auszuweisen. Dabei sind für Kabeltrassen 2,0 m, Nieder-
spannungsfreileitungen 6,0 m und Mittelspannungsfreileitungen 15,0 m Schutzstreifen in 
Ansatz zu bringen. 

Bei der Anpflanzung von Großgrün ist zu den Kabeltrassen ein Abstand von mindestens 
1,5 m einzuhalten und im Schutzstreifen der Freileitungen darf es nur eine maximale 
Wuchshöhe von 4 m erreichen. 

geologische Informationen 
Dem LfULG liegen im Umfeld des Planungsgebietes geologische Informationen (u. a. 
Bohrprofile, Schichtenverzeichnisse) vor. Sofern Interesse an diesen Daten besteht, können 
diese unter www.geologie.sachsen.de recherchiert werden. Auf der LfULG-Internetseite sind 
u a. auch weitere Themenkarten zur Geologie abrufbar. 

Grundwasser gefährdende Stoffe 
Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich unmittelbar oder mittelbar auf die 
Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des Grundwassers auswirken können, sind der 
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zuständigen Behörde einen Monat vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen (§ 49 Abs. 1 S. 1 
Wasserhaushaltsgesetz). Werden bei diesen Arbeiten Stoffe in das Grundwasser 
eingebracht, ist anstelle der Anzeige eine Erlaubnis erforderlich, wenn sich das Einbringen 
nachteilig auf die Grundwasserbeschaffenheit auswirken kann (§ 49 Abs. 1 S. 2 
Wasserhaushaltsgesetz). 

Munitionsfunde
Bei den Erdarbeiten sind die einschlägigen Bestimmungen beim Fund von Waffen, 
Waffenteilen, Munition und Sprengkörpern zu beachten. Sollten bei der Bauausführung wider 
Erwarten doch Kampfmittel oder andere Gegenstände militärischer Herkunft gefunden 
werden, ist dies unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle oder Polizeibehörde 
anzuzeigen. Dies gilt auch im Zweifelsfall. 

Telekommunikation
In den Verkehrswegen sind geeignete und ausreichende Trassen für die Unterbringung der 
Telekommunikationslinien der Telekom vor zu sehen. 

Büro Knoblich Zschepplin, den 23. Juni 2011 
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Die quantitative Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung wurde nach der Handlungsempfehlung zur 
Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen des Freistaat Sachsen (SMUL, 2009) erstellt. 
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41300 genutztes 10 0 Versiegelung 0 -10 1.400 -14.000 -14.000 Dauergrün- 100% 
land 
intensiv 

41300 genutztes 10 65100 Feldhecke 22 12 150 1.800 1.800 Dauergrün-
land 

94800 Garten- und 10 65100 Feldhecke 22 12 725 8.400 8.700 Grabeland 

intensiv 

41300 genutztes 10 94800 Garten- und 9 _1 66 -66 -66 Dauergrün- Grabeland 
land 

94800 Garten- und 10 94800 Garten und 10 0 37 0 0 Grabeland Grabeland 

Summe Wertminderung/-Steigerung durch _3.566 das Vorhaben: 

Durch die mögliche Versiegelung von 1.400 mZ und die Umwandlung des intensiv genutzten 
Dauergrünlandes und des Garten und Grabelandes, kommt es zu einer Wertminderung. 
Durch die Umwandlung von Grünland, Garten und Grabeland in Feldhecke ergibt sich, nach 
Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnamen, auf den zu bebauenden Grundstücken 
eine negativ Bilanz von 3.566 WE. 

Um bei maximaler Ausnutzung der zu versiegelnden Flächen die negative Bilanz zu 
kompensieren müssen Ausgleichsmaßnahmen auf anderen nicht zum Planungsgebiet 
gehörenden Flächen z.B. der Kommune durchgeführt werden. 

Zur Kompensation der Eingriffe sollen je angefangene 25 mZ Neuversiegelung zwei 
standortgerechte heimische Laubbäume (Qualität mindestens H, 2xv, StU 12-14) oder 
22,5 m2 Laubstrauchhecke (1 Stück pro 2,25 mZ) vorzugsweise auf dem Baugrundstück 
gepflanzt werden. 

Die Kompensationsmaßnahmen sehen den Umfang der Pflanzung in Abhängigkeit vom 
Umfang der Bebauung vor. Durch diese Festsetzung wird ein Anreiz zur Vermeidung von 
Eingriffen gegeben, da mit geringerem Umfang der Bebauung auch ein geringerer Umfang 
an Bepflanzung erforderlich ist. Damit wird § 1a Abs. 2 BauGB umgesetzt, nach dem mit 
Grund und Boden sparsam umgegangen werden soll. Die Pflanzungen sind spätestens eine 
Vegetationsperiode nach Bezugsfertigkeit des jeweiligen Wohngebäudes zu realisieren. 
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